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Oh/18.11.13
Fragen zur Bewertung der verabschiedeten SüwV-Kanal:
Der Landtag NRW hat die SüwV-Kanal am 9. Oktober 2013 in der vorgelegten Fassung ohne Änderungen angenommen. Die agw hatte sich am 17. Mai 2013 in einer Stellungnahme positioniert. Die Vorschläge der agw fanden keine Berücksichtigung.
Juristisch zu klärende Fragestellungen:
· Nach §6 kann der Erfassungsumfang verringert werden. Gilt dies auch für „wichtige Becken“?

· Nach §2 kann der Messumfang verringert werden. Muss dies mit den Behörden abgestimmt sein?

· Genießen die bestehenden Becken Bestandsschutz?

gez. Dr. Ulrich Oehmichen
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